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Entschließung des Europäischen Parlaments zu ausgesetzten Kindern und zur 
internationalen Adoption in der EU

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Haager Übereinkommen von 1993 über den Schutz von Kindern 
und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption,

– unter Hinweis auf das Europäische Übereinkommen von 1967 über die Adoption von 
Kindern,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes,

– unter Hinweis auf den Standpunkt der UNICEF zu länderübergreifenden Adoptionen vom 
Januar 2004,

– unter Hinweis auf die Europäische Konvention über die Ausübung der Rechte des Kindes 
von 1996,

– unter Hinweis auf die nationalen Bestimmungen der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union zum Familien- und Adoptionsrecht,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments über die Verbesserung 
des Rechts und der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Adoption von Minderjährigen (A4-0392/96),

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Januar 2008 
zu einer EU-Strategie für die Rechte der Kinder (2007/2093 (INI)),

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass internationale Adoptionen stattfinden, wenn die Adoptiveltern in 
einem anderen Land leben und das Kind in dieses Land zieht,

B. in der Erwägung, dass sich die Zahl der internationalen Adoptionen weltweit jährlich fast 
verdoppelt und bei den meisten internationalen Adoptionen Kinder von 
Entwicklungsländern in Industrieländer ziehen,

C. in der Erwägung, dass das Haager Übereinkommen über Adoption von 1993, dem 81 
Länder als Vertragsparteien angehören, das völkerrechtliche Hauptinstrument zur 
Regulierung internationaler Adoptionen darstellt,

D. in der Erwägung, dass die Länder, in denen die Praxis der internationalen Adoption nicht 
geregelt ist, deutlich stärker von Kinderhandel und Kindesentführung bedroht sind,
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E. in der Erwägung, dass der Schutz ausgesetzter Kinder zu den Grundwerten der 
Europäischen Union zählt,

F. in der Erwägung, dass für die internationale Adoption innerhalb der EU ein äußerst 
komplexes Gesetzesverfahren gilt, für das das nationale Adoptionsrecht der einzelnen 
Mitgliedstaaten ausschlaggebend ist,

G. in der Erwägung, dass in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union die Rechte 
der Kinder behandelt werden und es dazu heißt, dass „das Wohl des Kindes [bei allen 
Kinder betreffenden Maßnahmen] eine vorrangige Erwägung sein [muss]“,

1. stellt fest, dass die internationale Adoption eine Möglichkeit ist, die für manche Kinder in 
Frage kommen könnte, die nicht mit ihren leiblichen Eltern zusammenleben können, weil 
sie ausgesetzt oder misshandelt wurden oder weil ihre leiblichen Eltern nicht imstande 
sind, für sie zu sorgen;

2. stellt fest, dass durch internationale Adoptionen Missbrauch und Fehlverhalten, durch die 
das Wohl der Kinder beeinträchtigt werden kann, begünstigt werden können, und dass die 
Trennung von den leiblichen Eltern und vom Geburtsort für ein Kind traumatisch sein 
kann;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass nach Möglichkeit alle Grundsätze des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes gewahrt werden;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, die psychologischen, emotionalen, physischen und 
sozialen bzw. erzieherischen Folgen des Wegzugs eines Kindes von seinem Geburtsort 
anzuerkennen und den Adoptiveltern und dem adoptierten Kind angemessene 
Unterstützung zu gewähren;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu gewährleisten, dass sämtliche Entscheidungen 
bezüglich der Adoption eines Kindes ausschließlich zum Wohle des Kindes getroffen 
werden;

6. ermutigt die Mitgliedstaaten, im Einklang mit dem Haager Übereinkommen für eine 
rasche Bearbeitung der Anträge auf Adoption zu sorgen, damit die Kinder ohne unbillige 
Verzögerung in vollem Umfang von den Rechten und Auswirkungen ihrer Adoption 
profitieren können;

7. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Präsidenten des Europäischen 
Rates, dem Rat, der Kommission sowie den Parlamenten und Regierungen der 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.


